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VERORDNUNG (EU) 2015/...
DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom

zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 861/2007
zur Einfiihrung eines europiischen Verfahrens fiir geringfiigige Forderungen
und der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006
zur Einfithrung eines Europiischen Mahnverfahrens

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestlitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf Arti-

kel 81,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses',

gemiB dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren?,

! ABL. C 226 vom 16.7.2014, S. 43.
Standpunkt des Europdischen Parlaments vom 7. Oktober 2015 (noch nicht im Amtsblatt
verdffentlicht) und Beschluss des Rates vom ...
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in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1

2

Mit der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europiischen Parlaments und des Rates'
wurde das europdische Verfahren fiir geringfligige Forderungen eingefiihrt. Diese
Verordnung gilt fiir bestrittene und unbestrittene Forderungen in grenziiberschreitenden
Zivil- und Handelssachen mit einem Streitwert bis 2 000 EUR. Sie stellt ferner sicher, dass
in diesem Verfahren ergangene Urteile ohne Zwischenverfahren vollstreckbar sind,
insbesondere ohne dass es im Vollstreckungsmitgliedstaat einer Vollstreckbarkeits-
erkldrung bedarf (Abschaffung des Exequaturverfahrens). Das allgemeine Ziel der
Verordnung (EG) Nr. 861/2007 war es, durch Verringerung der Kosten und
Beschleunigung der Zivilverfahren fiir die von ihrem Anwendungsbereich erfassten
Forderungen den Zugang zur Justiz sowohl fiir Verbraucher als auch fiir Unternehmen zu

erleichtern.

In ihrem Bericht vom 19. November 2013 {iber die Anwendung der Verordnung (EG)

Nr. 861/2007 stellt die Kommission fest, dass das europdische Verfahren fiir geringfiigige
Forderungen der allgemeinen Einschitzung zufolge grenziiberschreitende Streitigkeiten
iber geringfiigige Forderungen in der Union vereinfacht hat. In dem Bericht wird jedoch
auch dargelegt, weshalb die Moglichkeiten, die das europidische Verfahren fiir geringfiigige
Forderungen Verbrauchern und Unternehmen, insbesondere kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU)), bietet, nicht voll ausgeschopft werden konnen. Dem Bericht lédsst
sich unter anderem entnehmen, dass in grenziiberschreitenden Streitigkeiten viele poten-
zielle Kldger das vereinfachte Verfahren wegen der niedrigen Streitwertgrenze in der
Verordnung (EG) Nr. 861/2007 nicht nutzen konnen. Zudem wird festgestellt, dass
mehrere Verfahrensaspekte weiter vereinfacht werden konnten, um die Verfahrenskosten
und die Verfahrensdauer zu reduzieren. Der Bericht der Kommission kommt zu dem
Schluss, dass diese Hindernisse am besten durch eine Anderung der Verordnung (EG)

Nr. 861/2007 ausgerdumt werden konnen.

Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

11. Juli 2007 zur Einfiihrung eines europdischen Verfahrens fiir geringfiligige Forderungen
(ABIL L 199 vom 31.7.2007, S. 1).
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3)

“4)

)

(6)

Die Verbraucher sollten die Mdglichkeiten, die der Binnenmarkt bietet, in vollem Umfang
nutzen konnen, und ihr Vertrauen sollte nicht durch fehlende wirksame Rechtsmittel bei
Streitsachen mit grenziiberschreitendem Bezug geschmailert werden. Die in dieser Verord-
nung vorgeschlagenen Verbesserungen am européischen Verfahren fiir geringfligige For-
derungen sollen den Verbrauchern wirksame Rechtsmittel an die Hand geben und so zur

Durchsetzung ihrer Rechte in der Praxis beitragen.

Eine Anhebung der Grenze fiir den Wert einer Forderung auf 5 000 EUR wiirde den
Zugang zu einem wirksamen, kostengiinstigen Rechtsschutz fiir grenziiberschreitende
Streitigkeiten, vor allem fiir KMU, verbessern. Ein besserer Rechtsschutz hitte ein
grofleres Vertrauen in grenziiberschreitende Geschéfte zur Folge und wiirde dazu
beitragen, dass die Mdglichkeiten, die der Binnenmarkt bietet, in vollem Umfang genutzt

wirden.

Diese Verordnung sollte nur auf grenziiberschreitende Rechtssachen Anwendung finden.
Es sollte gelten, dass eine grenziiberschreitende Rechtssache dann vorliegt, wenn
mindestens eine Partei ihren Wohnsitz oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt in einem
anderen an diese Verordnung gebundenen Mitgliedstaat als dem des angerufenen Gerichts

hat.

Das européische Verfahren fiir geringfiigige Forderungen sollte weiter verbessert werden,
indem die technischen Entwicklungen im Bereich der Justiz und die den Gerichten zur
Verfligung stehenden neuen Hilfsmittel genutzt werden, die dazu beitragen kdnnen,
rdumliche Entfernungen und die sich daraus ergebenden Folgen in Gestalt hoher Kosten

und langwieriger Verfahren zu iiberwinden.
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(7) Der Einsatz moderner Kommunikationstechnologie sollte aufseiten der Parteien und der
Gerichte gefordert werden, um die Verfahrensdauer weiter zu verkiirzen und die

Verfahrenskosten weiter zu senken.

() Bei Schriftstiicken, die den Parteien im européischen Verfahren fiir geringfligige
Forderungen zugestellt werden miissen, sollte die elektronische Zustellung der Zustellung
durch Postdienste gleichgestellt sein. Hierzu sollte mit dieser Verordnung ein allgemeiner
Rahmen geschaffen werden, der die Verwendung der elektronischen Zustellung zuldsst,
wenn die notwendigen technischen Mdglichkeiten zur Verfligung stehen und die Nutzung
der elektronischen Zustellung mit den nationalen Verfahrensvorschriften der beteiligten
Mitgliedstaaten vereinbar ist. Fiir den {ibrigen Schriftverkehr zwischen den Parteien oder
anderen an dem Verfahren beteiligten Personen und dem Gericht sollte die elektronische
Ubermittlung soweit moglich als bevorzugtes Mittel genutzt werden, wenn derartige Mittel

zur Verfligung stehen und zuldssig sind.

9 Sofern die Parteien oder andere Empfanger nicht nach dem nationalen Recht verpflichtet
sind, die elektronische Ubermittlung zu akzeptieren, sollten sie bei der Zustellung von
Schriftstiicken oder bei jedem anderen Schriftverkehr mit dem Gericht die Wahl haben, ob
elektronische Ubermittlungswege, wenn diese zur Verfiigung stehen und zulissig sind,
oder traditionellere Ubermittlungswege genutzt werden sollen. Von der Zustimmung einer
Partei zur Zustellung durch elektronische Ubermittlung bleibt ihr Recht unberiihrt, die
Annahme eines Schriftstiicks zu verweigern, das nicht in der Amtssprache des Mitglied-
staats, in dem sie ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt hat, oder, wenn es in
diesem Mitgliedstaat mehrere Amtssprachen gibt, in der Amtssprache oder einer der
Amtssprachen des Ortes, an dem die Partei ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt
hat, oder in einer Sprache, die sie versteht, abgefasst ist und ihm auch keine Ubersetzung in

dieser Sprache beiliegt.
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(10) Wird fiir die Zustellung von Schriftstiicken oder fiir anderen Schriftverkehr die elektro-
nische Ubermittlung genutzt, so sollten die Mitgliedstaaten durch die Anwendung der
bestehenden bewihrten Vorgehensweisen sicherstellen, dass die erhaltenen Schriftstiicke
oder der andere erhaltene Schriftverkehr inhaltlich genau mit den gesendeten
Schriftstiicken oder dem anderen gesendeten Schriftverkehr {ibereinstimmen und die fiir
die Empfangsbestitigung verwendete Methode einen Beleg fiir den Erhalt durch den
Empfanger und das Datum des Empfangs darstellt.

(11) Das europiische Verfahren fiir geringfiigige Forderungen wird im Wesentlichen schriftlich
durchgefiihrt. Nur in Ausnahmefillen sollten miindliche Verhandlungen anberaumt wer-
den, wenn eine Entscheidung aufgrund der schriftlichen Beweise nicht mdglich ist oder
wenn das Gericht auf Antrag einer Partei beschlief3t, eine miindliche Verhandlung

anzuberaumen.

(12) Damit Personen, die vor Gericht gehort werden miissen, die Anreise zum Gericht erspart
werden kann, sollten miindliche Verhandlungen sowie die Beweisaufnahme durch
Anhorung von Zeugen, Sachverstindigen oder Parteien mit jeglichen angemessenen
Fernkommunikationsmitteln durchgefiihrt werden, sofern dem Gericht solche Mittel zur
Verfligung stehen und in Anbetracht der besonderen Umstidnde des Falles die Verwendung
dieser Technologien im Hinblick auf ein faires Verfahren nicht unangemessen ist. Im Falle
von Personen, die ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt in einem anderen
Mitgliedstaat als dem des angerufenen Gerichts haben, sollte die miindliche Verhandlung
in Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates1 vorgesehenen
Verfahren durchgefiihrt werden.

! Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 {iber die Zusammenarbeit
zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil-
und Handelssachen (ABI. L 174 vom 27.6.2001, S. 1).
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(13) Die Mitgliedstaaten sollten die Verwendung von Mitteln der Fernkommunikations-
technologie fordern. Zur Abhaltung miindlicher Anhdérungen sollte dafiir Sorge getragen
werden, dass die fiir das européische Verfahren fiir geringfiigige Forderungen zustindigen
Gerichte im Hinblick auf die Gewéhrleistung eines fairen Verfahrens unter
Beriicksichtigung der besonderen Umsténde des Falles Zugang zu geeigneten Mitteln der
Fernkommunikationstechnologie haben. In Bezug auf Videokonferenzen sollten die vom
Rat am 15. und 16. Juni 2015 angenommenen Empfehlungen des Rates zu
grenziiberschreitenden Videokonferenzen und die bisherigen Arbeiten im Rahmen des

Européischen Justizportals berticksichtigt werden.

(14) Die moglichen Kosten eines Rechtsstreits konnen die Entscheidung des Anspruchstellers,
den Rechtsweg zu beschreiten, beeinflussen. Die Gerichtsgebiihren als Teil dieser Kosten
konnen Antragsteller von einer Klage abhalten. Die in einem Mitgliedstaat fiir das
europdische Verfahren fiir geringfiigige Forderungen erhobenen Gerichtsgebiihren sollten
im Verhéltnis zur Klage nicht unverhiltnismafig hoch sein und sollten die
Gerichtsgebiihren, die in dem betreffenden Mitgliedstaat fiir nationale vereinfachte
Gerichtsverfahren erhoben werden, nicht tiberschreiten, um den Zugang zur Justiz bei
geringfiigigen Forderungen mit grenziiberschreitendem Bezug sicherzustellen. Dies sollte
jedoch nicht der Erhebung angemessener Mindestgerichtsgebiihren entgegenstehen und die
Moglichkeit unbertiihrt lassen, unter denselben Bedingungen eine gesonderte Gebiihr fiir
ein Rechtsmittelverfahren gegen ein in einem europdischen Verfahren fiir geringfiigige

Forderungen ergangenes Urteil zu erheben.

(15) Fiir die Zwecke dieser Verordnung sollten die Gerichtsgebiihren die dem Gericht zu ent-
richtenden Gebiihren und Abgaben umfassen, deren Hohe nach dem nationalen Recht
festgelegt wird. Sie sollten beispielsweise keine Betrdge umfassen, die im Laufe des Ver-
fahrens an Dritte gezahlt werden, wie etwa Anwaltshonorare, Ubersetzungskosten, Kosten
der Zustellung von Schriftstiicken durch andere Stellen als Gerichte oder an Sach-

verstindige oder Zeugen gezahlte Betrige.
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(16)

(17)

(18)

(19)

Der effektive Zugang zur Justiz in der gesamten Union ist ein wichtiges Ziel. Zur
Gewihrleistung eines solchen effektiven Zugangs im Rahmen des europdischen
Verfahrens fiir geringfiigige Forderungen sollte Prozesskostenhilfe gewéhrt werden, und

zwar nach Mafigabe der Richtlinie 2003/8/EG des Rates]1.

Der Kléger sollte nicht gezwungen sein, zur Zahlung der Gerichtsgebiihren in den Mit-
gliedstaat des angerufenen Gerichts zu reisen oder hierzu einen Rechtsanwalt zu
beauftragen. Um sicherzustellen, dass auch Klédger, die in einem anderen Mitgliedstaat als
dem Mitgliedstaat, in dem sich das angerufene Gericht befindet, ansissig sind, effektiven
Zugang zu dem Verfahren haben, sollten die Mitgliedstaaten mindestens eine der in dieser

Verordnung vorgesehenen Fernzahlungsmethoden anbieten.

Es sollte prézisiert werden, dass ein gerichtlicher Vergleich, der im Laufe des europdischen
Verfahrens flir geringfiigige Forderungen von einem Gericht gebilligt oder vor einem
Gericht geschlossen wurde, auf dieselbe Weise vollstreckbar ist wie ein in diesem

Verfahren ergangenes Urteil.

Um die Notwendigkeit von Ubersetzungen und der damit verbundenen Kosten méglichst
gering zu halten, sollte das Gericht, wenn es eine Bestétigung flir die Vollstreckung eines
im europdischen Verfahren fiir geringfiigige Forderungen in einer anderen als seiner
eigenen Sprache ergangenen Urteils oder eines in diesem Verfahren in einer anderen als
seiner eigenen Sprache von einem Gericht gebilligten oder vor einem Gericht
geschlossenen gerichtlichen Vergleichs ausfertigt, die jeweilige Sprachfassung des
Standardformblatts heranziehen, das in einem dynamischen Online-Format {iber das
Europdische Justizportal zur Verfligung gestellt wird. In dieser Hinsicht sollte es befugt
sein, sich auf die Richtigkeit der durch das Portal bereitgestellten Ubersetzung zu
verlassen. Kosten fiir eine notwendige Ubersetzung des in die Freitextfelder der
Bestétigung eingetragenen Texts sind nach dem Recht des Mitgliedstaats des Gerichts

zZuzuweisen.

Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des Zugangs zum
Recht bei Streitsachen mit grenziiberschreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer
Mindestvorschriften fiir die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen (ABI. L 026 vom
31.1.2003, S. 41).
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(20)

e2y)

Die Mitgliedstaaten sollten den Parteien praktische Hilfestellung beim Ausfiillen der
Standardformblitter fiir das europédische Verfahren fiir geringfligige Forderungen leisten.
Zudem sollten sie allgemeine Informationen iiber den Anwendungsbereich des
europdischen Verfahrens flir geringfiigige Forderungen geben und dariiber, welche
Gerichte hierfiir zustdndig sind. Diese Verpflichtung sollte jedoch nicht bedeuten, dass sie
Prozesskostenhilfe oder rechtliche Beratung in Form einer rechtlichen Priifung im
Einzelfall leisten miissen. Es sollte den Mitgliedstaaten freistehen, liber die am besten
geeigneten Mittel und Wege zu entscheiden, wie sie diese praktische Hilfestellung leisten
und allgemeine Informationen bereitstellen, und es sollte den Mitgliedstaaten iiberlassen
werden, welchen Stellen sie diese Verpflichtungen iibertragen. Solche allgemeinen
Informationen iiber den Anwendungsbereich des europdischen Verfahrens fiir geringfiigige
Forderungen und iiber die zustéindigen Gerichte konnen auch in Form eines Verweises auf
Informationen bereitgestellt werden, die in Broschiiren oder Handbiichern, auf nationalen
Internetseiten oder auf dem Européischen Justizportal oder von einschldgigen
Hilfsorganisationen wie dem Netzwerk der Europédischen Verbraucherzentren angeboten

werden.

Angaben zu Gerichtsgebiihren und Zahlungsmodalititen sowie zu den Behdrden oder
Organisationen, die in den Mitgliedstaaten praktische Hilfestellung geben, sollten transpa-
renter werden und iiber das Internet leicht zugénglich sein. Zu diesem Zweck sollten die
Mitgliedstaaten diese Angaben der Kommission iibermitteln, die ihrerseits sicherstellen
sollte, dass diese Angaben auf geeignete Weise, insbesondere liber das Européische

Justizportal, veréffentlicht werden und weite Verbreitung finden.
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(22) Es sollte in der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Européischen Parlaments und des
Rates1 klargestellt werden, dass, wenn eine Rechtsstreitigkeit in den Anwendungsbereich
des europdischen Verfahrens fiir geringfligige Forderungen fillt, dieses Verfahren auch
einem Antragsteller in einem Europdischen Mahnverfahren zur Verfiigung stehen sollte,

wenn der Antragsgegner Einspruch gegen den Europdischen Zahlungsbefehl eingelegt hat.

(23) Um den Zugang zum europdischen Verfahren fiir geringfiigige Forderungen weiter zu
erleichtern, sollte das Klageformblatt nicht nur bei den fiir das europidische Verfahren fiir
geringfiigige Forderungen zustéindigen Gerichten zur Verfligung stehen, sondern auch iiber
die einschlidgigen nationalen Internetseiten zugénglich sein. Diese Verpflichtung kann auch
durch Bereitstellung eines Links zum Européischen Justizportal auf den einschldgigen

nationalen Internetseiten erfullt werden.

Um den Beklagten besser zu schiitzen, sollten die in der Verordnung (EG) Nr. 861/2007
vorgesehenen Standardformblétter dariiber autkldren, welche Folgen der Beklagte zu
erwarten hat, wenn er die Forderung nicht bestreitet oder einer Ladung zu einer miind-
lichen Verhandlung nicht Folge leistet, insbesondere iiber die Moglichkeit, dass ein Urteil
gegen ihn ergehen oder vollstreckt werden kann und dass er die Verfahrenskosten tragen
muss. Die Standardformblatter sollten des Weiteren dariiber informieren, dass die
obsiegende Partei moglicherweise keine Riickerstattung der Verfahrenskosten erhalten
kann, soweit sie nicht notwendig waren oder in keinem Verhéltnis zum Streitwert der

Klage stehen.

Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Européischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 zur Einfiihrung eines Europdischen Mahnverfahrens (ABI. L 399 vom
30.12.2006, S. 1).
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24)

(25)

(26)

27)

Damit die Standardformblatter fiir das europdische Verfahren fiir geringfiigige Forde-
rungen und fiir das Europdische Mahnverfahren auf dem neuesten Stand gehalten werden,
sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten nach Artikel 290 des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européischen Union (AEUV) fiir Anderungen der
Anhinge I bis IV der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 und fiir Anderungen der Anhénge I
bis VII der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 iibertragen werden. Es ist besonders wichtig,
dass die Kommission bei ihren vorbereitenden Arbeiten angemessene Konsultationen auch
auf Expertenebene durchfiihrt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter
Rechtsakte sollte die Kommission dafiir sorgen, dass die einschligigen Dokumente dem
Europdischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise

ubermittelt werden.

Gemail Artikel 3 des dem Vertrag iiber die Europédische Union (EUV) und dem AEUV
beigefiigten Protokolls Nr. 21 iiber die Position des Vereinigten Konigreichs und Irlands
hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts haben diese
Mitgliedstaaten mitgeteilt, dass sie sich an der Annahme und Anwendung dieser

Verordnung beteiligen mochten.

Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefiigten Protokolls Nr. 22
iiber die Position Danemarks beteiligt sich Ddnemark nicht an der Annahme dieser Ver-
ordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung ver-

pflichtet.

Die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 und die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 sollten daher

entsprechend gedndert werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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Artikel 1
Die Verordnung (EG) Nr. 861/2007 wird wie folgt gedndert:
1. Artikel 2 erhilt folgende Fassung:

"Artikel 2

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt in Zivil- und Handelssachen fiir grenziiberschreitende Rechts-
sachen im Sinne des Artikels 3, ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit
ankommt, wenn der Streitwert der Klage ohne Zinsen, Kosten und Auslagen zum
Zeitpunkt des Eingangs beim zustiandigen Gericht 5 000 EUR nicht {iberschreitet. Sie
erfasst insbesondere nicht Steuer- und Zollsachen, verwaltungsrechtliche Angele-
genheiten sowie die Haftung des Staates fiir Handlungen oder Unterlassungen im

Rahmen der Ausiibung hoheitlicher Rechte (acta iure imperii).
(2) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf:

a)  den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfahigkeit sowie die gesetzliche

Vertretung von natiirlichen Personen,

b)  die ehelichen Giiterstinde oder Giiterstdnde aufgrund von Verhéltnissen, die
nach dem auf diese Verhiltnisse anzuwendenden Recht mit der Ehe ver-

gleichbare Wirkungen entfalten,
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d)

g)

h)

)

Unterhaltspflichten, die auf einem Familien-, Verwandtschafts- oder

eherechtlichen Verhéltnis oder auf Schwégerschaft beruhen,

das Testaments- und Erbrecht, einschlieBlich Unterhaltspflichten, die mit dem

Tod entstehen,

Konkurse, Vergleiche und dhnliche Verfahren,
die soziale Sicherheit,

die Schiedsgerichtsbarkeit,

das Arbeitsrecht,

die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen, mit Ausnahme von Klagen wegen

Geldforderungen, oder

die Verletzung der Privatsphére oder der Personlichkeitsrechte, einschlielich

der Verletzung der Ehre."
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2. Artikel 3 Absétze 2 und 3 erhilt folgende Fassung:

"(2) Der Wohnsitz bestimmt sich nach den Artikeln 62 und 63 der Verordnung (EU)
Nr. 1215/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates*.

(3) Maligeblicher Zeitpunkt zur Feststellung, ob eine grenziiberschreitende Rechtssache
vorliegt, ist der Tag, an dem das Klageformblatt bei dem zustidndigen Gericht

eingeht.

Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europidischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2012 iiber die gerichtliche Zustiandigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABI. L 351 vom
20.12.2012, S. 1)."

3. Artikel 4 wird wie folgt gedndert:
a) In Absatz 4 Unterabsatz 2 wird folgender Satz angefiigt:

"Das Gericht setzt den Kldger von der Zuriick- bzw. Abweisung in Kenntnis und teilt
ihm mit, ob ein Rechtsmittel gegen die Zuriick- bzw. Abweisung zur Verfiigung

steht."
b)  Absatz 5 erhilt folgende Fassung:

"(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass das Klageformblatt A bei allen Gerich-
ten, bei denen das europdische Verfahren fiir geringfligige Forderungen einge-
leitet werden kann, erhiltlich und iiber die einschlégigen nationalen

Internetseiten zuginglich ist."
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4,

Artikel 5 Absatz 1 erhilt folgende Fassung:

"(1) Das europdische Verfahren fiir geringfiigige Forderungen wird schriftlich durchge-

)

fiihrt.

Das Gericht hilt eine miindliche Verhandlung nur dann ab, wenn es der Auffassung
ist, dass es auf der Grundlage der schriftlichen Beweismittel kein Urteil fallen kann,
oder wenn eine der Parteien einen entsprechenden Antrag stellt. Das Gericht kann
einen solchen Antrag ablehnen, wenn es der Auffassung ist, dass in Anbetracht der
Umstinde des Falles ein faires Verfahren auch ohne miindliche Verhandlung sicher-
gestellt werden kann. Die Ablehnung ist schriftlich zu begriinden. Gegen die Abwei-
sung des Antrags ist ohne Anfechtung des Urteils selbst kein gesondertes Rechts-

mittel zuléssig."

Artikel 8 erhilt folgende Fassung:

"Artikel 8
Miindliche Verhandlung

(1

Wird gemial3 Artikel 5 Absatz 2 eine miindliche Verhandlung fiir erforderlich gehal-
ten, so werden hierflir dem Gericht zur Verfiigung stehende geeignete Mittel der
Fernkommunikationstechnologie wie etwa die Video- oder Telekonferenz genutzt, es
sei denn, deren Verwendung ist in Anbetracht der besonderen Umsténde des Falles

fiir den fairen Ablauf des Verfahrens nicht angemessen.

Hat die anzuhorende Person ihren Wohnsitz oder ihren gewohnlichen Aufenthalt in
einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat des angerufenen Gerichts, so wird
die Teilnahme dieser Person an einer miindlichen Verhandlung per Videokonferenz,
per Telekonferenz oder mithilfe anderer geeigneter Mittel der Fernkommunikations-
technologie in Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates”

vorgesehenen Verfahren veranlasst.
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(2) Eine Partei, die geladen wurde, bei einer miindlichen Verhandlung personlich
anwesend zu sein, kann, sofern derartige Mittel dem Gericht zur Verfiigung stehen,
die Nutzung von Mitteln der Fernkommunikationstechnologie mit der Begriindung
beantragen, dass die fiir ihre personliche Anwesenheit erforderlichen Vorkehrungen,
insbesondere in Anbetracht der ihr dadurch mdglicherweise entstehenden Kosten, in

keinem angemessenen Verhéltnis zu der Klage stehen wiirden.

(3) Eine Partei, die geladen wurde, unter Verwendung eines Mittels der
Fernkommunikationstechnologie an einer miindlichen Verhandlung teilzunehmen,
kann ihre personliche Anwesenheit bei der Verhandlung beantragen. Mit
Klageformblatt A und Antwortformblatt C, die nach dem Verfahren gemaf
Artikel 27 Absatz 2 erstellt werden, werden die Parteien dariiber unterrichtet, dass
die Riickerstattung der Kosten, die einer Partei aufgrund der von ihr selbst
beantragten personlichen Anwesenheit bei der miindlichen Verhandlung entstehen,

den Bedingungen des Artikels 16 unterliegt.

(4) Gegen die Entscheidung des Gerichts {iber einen Antrag gemdf3 den Absdtzen 2 und

3 ist ohne Anfechtung des Urteils selbst kein gesondertes Rechtsmittel zuléssig.

* Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 iiber die Zusammen-
arbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisauf-
nahme in Zivil- oder Handelssachen (ABI. L 174 vom 27.6.2001, S. 1)."
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6. Artikel 9 erhilt folgende Fassung:

"Artikel 9

Beweisaufnahme

(1) Das Gericht bestimmt die Beweismittel und den Umfang der Beweisaufnahme, die
im Rahmen der fiir die Zuldssigkeit von Beweisen geltenden Bestimmungen fiir sein
Urteil erforderlich sind. Es wihlt die einfachste und am wenigsten aufwendige Art

der Beweisaufnahme.

(2) Das Gericht kann die Beweisaufnahme mittels schriftlicher Aussagen von Zeugen

oder Sachversténdigen oder schriftlicher Parteivernehmung zulassen.

(3) Isteine Person im Rahmen der Beweisaufnahme anzuhoren, so findet die Anhérung

nach Mal3gabe des Artikels 8 statt.

(4) Das Gericht darf Sachverstindigenbeweise oder miindliche Aussagen nur dann zulas-

sen, wenn es nicht moglich ist, aufgrund anderer Beweismittel ein Urteil zu féllen."
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7. Artikel 11 erhélt folgende Fassung:

"Artikel 11
Hilfestellung fiir die Parteien

(1) Die Mitgliedstaaten gewéhrleisten, dass es den Parteien moglich ist, sowohl
praktische Hilfestellung beim Ausfiillen der Formblitter als auch allgemeine
Informationen iiber den Anwendungsbereich des europédischen Verfahrens fiir
geringfligige Forderungen sowie allgemeine Informationen dariiber zu erhalten,
welche Gerichte in dem betreffenden Mitgliedstaat dafiir zustdndig sind, ein Urteil in
dem europdischen Verfahren filir geringfligige Forderungen zu erlassen. Diese
Hilfestellung wird unentgeltlich gewéhrt. Dieser Absatz verpflichtet die
Mitgliedstaaten nicht zur Gewéhrung von Prozesskostenhilfe oder rechtlicher

Beratung in Form einer rechtlichen Priifung im Einzelfall.

(2) Die Mitgliedstaaten gewahrleisten, dass Angaben zu den Behdrden oder Organisatio-
nen, die im Sinne des Absatzes 1 Hilfestellung geben konnen, bei allen Gerichten,
bei denen das europdische Verfahren fiir geringfligige Forderungen eingeleitet wer-
den kann, zur Verfiigung stehen und iiber die einschlégigen nationalen Internetseiten

zuginglich sind."
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8. Artikel 13 erhéilt folgende Fassung:

"Artikel 13

Zustellung von Schriftstiicken und sonstiger Schriftverkehr

(1) Diein Artikel 5 Absitze 2 und 6 genannten Schriftstiicke und gemal3 Artikel 7

ergangene Urteile werden wie folgt zugestellt:

a)

b)

durch Postdienste oder

durch elektronische Ubermittlung,

i)

wenn die Mittel hierfiir technisch verfligbar und geméafl den Verfah-
rensvorschriften des Mitgliedstaats zuldssig sind, in dem das européische
Verfahren fiir geringfiigige Forderungen durchgefiihrt wird, sowie wenn
die Partei, der Schriftstiicke zuzustellen sind, ihren Wohnsitz oder
gewOhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat hat, gemaf3 den

Verfahrensvorschriften jenes Mitgliedstaats zuldssig sind und

wenn die Partei, der Schriftstiicke zuzustellen sind, der Zustellung durch
elektronische Ubermittlung vorher ausdriicklich zugestimmt hat oder
wenn sie nach den Verfahrensvorschriften des Mitgliedstaats, in dem
jene Partei ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt hat, rechtlich

dazu verpflichtet ist, diese besondere Art der Zustellung zu akzeptieren.

Die Zustellung wird durch eine Empfangsbestitigung, aus der das Datum des

Empfangs hervorgeht, nachgewiesen.
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(2) Der gesamte nicht in Absatz 1 genannte Schriftverkehr zwischen dem Gericht und
den Parteien oder anderen an dem Verfahren beteiligten Personen erfolgt durch
elektronische Ubermittlung mit Empfangsbestitigung, wenn die Mittel hierfiir
technisch verfiigbar und nach den Verfahrensvorschriften des Mitgliedstaats, in dem
das europdische Verfahren fiir geringfligige Forderungen durchgefiihrt wird, zuldssig
sind, sofern die betreffende Partei oder Person dieser Form der Ubermittlung zuvor
zugestimmt hat oder sie nach den Verfahrensvorschriften des Mitgliedstaats, in dem
betreffende Partei oder Person ihren Wohnsitz oder gew6hnlichen Aufenthalt hat,

rechtlich dazu verpflichtet ist, eine solche Form der Ubermittlung zu akzeptieren.

(3) Neben anderen Mitteln, die nach den Verfahrensvorschriften der Mitgliedstaaten zur
Verfiigung stehen und mit denen die nach den Absétzen 1 und 2 erforderliche
vorherige Zustimmung zur Verwendung der elektronischen Ubermittlung zum
Ausdruck gebracht wird, kann diese Zustimmung auch mittels Klageformblatt A und

Antwortformblatt C bekundet werden.

(4) Ist eine Zustellung gemiB Absatz 1 nicht moglich, so kann die Zustellung auf eine
der Arten bewirkt werden, die in den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EG)
Nr. 1896/2006 festgelegt sind.

Ist eine Ubermittlung des Schriftverkehrs nach MaBgabe des Absatzes 2 nicht mog-
lich oder in Anbetracht der besonderen Umstdnde des Falles nicht angezeigt, so kann
jede sonstige Art der Ubermittlung genutzt werden, die nach dem Recht des
Mitgliedstaats, in dem das europdische Verfahren filir geringfiigige Forderungen

durchgefiihrt wird, zuléssig ist."
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0. Folgender Artikel wird eingefiigt:

"Artikel 15a
Gerichtsgebiihren und Zahlungsmethoden

(1) Die in einem Mitgliedstaat fiir das européische Verfahren fiir geringfiigige Forde-
rungen erhobenen Gerichtsgebiihren diirfen nicht unverhiltnismafBig hoch sein und
die Gerichtsgebiihren, die in dem betreffenden Mitgliedstaat flir nationale verein-

fachte Verfahren erhoben werden, nicht iiberschreiten.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Parteien die Gerichtsgebiihren mittels
Fernzahlungsmoglichkeiten begleichen kdnnen, mit deren Hilfe sie die Zahlung auch
aus einem anderen als dem Mitgliedstaat vornehmen kénnen, in dem das Gericht
seinen Sitz hat, wobei mindestens eine der folgenden Zahlungsmoglichkeiten

anzubieten ist:

a)  Bankiiberweisung,

b)  Zahlung mit Kredit- oder Debitkarte oder

c¢)  Einzug mittels Lastschrift vom Bankkonto des Kldgers."
10. Artikel 17 Absatz 2 erhélt folgende Fassung:

"(2) Die Artikel 15a und 16 gelten auch fiir das Rechtsmittelverfahren."
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11. Artikel 18 erhéilt folgende Fassung:

"Artikel 18
Uberpriifung des Urteils in Ausnahmefiillen

(1) Der Beklagte, der sich auf das Verfahren nicht eingelassen hat, ist berechtigt, beim
zustdndigen Gericht des Mitgliedstaats, in dem das Urteil im européischen Verfahren
fiir geringfiigige Forderungen ergangen ist, eine Uberpriifung des Urteils zu

beantragen, wenn

a)  ihm das Klageformblatt oder im Falle einer miindlichen Verhandlung die
Ladung zu dieser Verhandlung nicht so rechtzeitig und in einer Weise zuge-
stellt worden ist, dass er Vorkehrungen fiir seine Verteidigung hétte treffen

konnen, oder

b) er aufgrund hoherer Gewalt oder aufgrund auBergew6hnlicher Umstéinde ohne
eigenes Verschulden daran gehindert war, das Bestehen der Forderung zu

bestreiten,

es sei denn, der Beklagte hat gegen das Urteil kein Rechtsmittel eingelegt, obwohl er
die Moglichkeit dazu hatte.

(2) Die Frist fiir den Antrag auf Uberpriifung des Urteils betriigt 30 Tage. Sie beginnt
mit dem Tag, an dem der Beklagte vom Inhalt des Urteils tatsédchlich Kenntnis
genommen hat und in der Lage war, entsprechend tétig zu werden, spitestens aber
mit dem Tag der ersten Vollstreckungsmafinahme, die zur Folge hatte, dass die Ver-
mogensgegenstinde des Beklagten ganz oder teilweise seiner Verfiigung entzogen

wurden. Eine Verldngerung dieser Frist ist ausgeschlossen.
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(3) Weist das Gericht den Antrag auf Uberpriifung nach Absatz 1 mit der Begriindung
zuriick, dass keine der Voraussetzungen fiir eine Uberpriifung nach jenem Absatz

erfiillt ist, bleibt das Urteil in Kraft.

Entscheidet das Gericht, dass eine Uberpriifung aus einem der in Absatz 1 genannten
Griinde gerechtfertigt ist, so ist das im europdischen Verfahren fiir geringfiigige
Forderungen ergangene Urteil nichtig. Der Kldger verliert jedoch nicht die Vorteile,
die sich aus einer Unterbrechung der Verjdhrungs- oder Ausschlussfristen ergeben,

sofern eine derartige Unterbrechung nach nationalem Recht gilt."
12. Artikel 20 Absatz 2 erhélt folgende Fassung:

"(2) Auf Antrag einer Partei fertigt das Gericht ohne zusédtzliche Kosten unter Verwen-
dung des in Anhang IV vorgegebenen Formblatts D eine Bestétigung zu einem im
europdischen Verfahren fiir geringfiigige Forderungen ergangenen Urteil aus. Auf
Antrag stellt das Gericht dieser Partei die Bestdtigung in jeder anderen Amtssprache
der Organe der Union zur Verfligung, unter Verwendung des iiber das Europdische
Justizportal in allen Amtssprachen der Organe der Union zur Verfligung stehenden
dynamischen Standardformblatts. Diese Verordnung verpflichtet das Gericht nicht
dazu, eine Ubersetzung und/oder Transliteration des in die Freitextfelder der

Bestdtigung eingetragenen Texts zur Verfiigung zu stellen."
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13. Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b erhilt folgende Fassung:

"b) die Bestitigung im Sinne des Artikels 20 Absatz 2 sowie, falls erforderlich, ihre
Ubersetzung in die Amtssprache des Vollstreckungsmitgliedstaats oder — falls es in
diesem Mitgliedstaat mehrere Amtssprachen gibt — nach Mal3gabe der Rechts-
vorschriften dieses Mitgliedstaats in die Verfahrenssprache oder eine der Verfahrens-
sprachen des Ortes, an dem die Vollstreckung betrieben wird, oder in eine sonstige

Sprache, die der Vollstreckungsmitgliedstaat zulésst."
14. Folgender Artikel wird eingefiigt:

"Artikel 21a
Sprache der Bestditigung

(1) Jeder Mitgliedstaat kann angeben, welche Amtssprache oder Amtssprachen der
Organe der Union er neben seiner oder seinen eigenen fiir die Bestétigung nach

Artikel 20 Absatz 2 zulésst.

(2) Jede Ubersetzung von Informationen iiber den Inhalt des Urteils, die in einer
Bestitigung nach Artikel 20 Absatz 2 erteilt werden, ist von einer Person
vorzunehmen, die zur Anfertigung von Ubersetzungen in einem der Mitgliedstaaten

befugt ist."
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15. Folgender Artikel wird eingefiigt:

"Artikel 23a
Gerichtliche Vergleiche

Ein im Laufe eines europédischen Verfahrens fiir geringfiigige Forderungen von einem
Gericht gebilligter oder vor einem Gericht geschlossener gerichtlicher Vergleich, der in
dem Mitgliedstaat, in dem das Verfahren durchgefiihrt wurde, vollstreckbar ist, wird in
einem anderen Mitgliedstaat unter denselben Bedingungen anerkannt und vollstreckt wie

ein im europdischen Verfahren fiir geringfiigige Forderungen ergangenes Urteil.
Die Bestimmungen des Kapitels III gelten entsprechend fiir gerichtliche Vergleiche."
16. Artikel 25 erhilt folgende Fassung:

"Artikel 25

Von den Mitgliedstaaten bereitzustellende Informationen
(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum ..." Folgendes mit:

a) die Gerichte, die fiir den Erlass von Urteilen im europdischen Verfahren fiir

geringfligige Forderungen zustdndig sind;

b) die Kommunikationsmittel, die fiir die Zwecke des europédischen Verfahrens
fiir geringfiligige Forderungen zuléssig sind und den Gerichten nach Artikel 4
Absatz 1 zur Verfligung stehen;

+

ABI. — Bitte das Datum einfiligen: Sechs Monate vor Beginn der Geltung dieser Verordnung.
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d)

g)

h)

)

die Behdrden oder Organisationen, die fiir die Erteilung praktischer Hilfe nach
Artikel 11 zustindig sind;

die elektronischen Zustellungs- und Kommunikationsmittel, die technisch
verfligbar und nach ihren Verfahrensvorschriften gemal Artikel 13 Absétze 1,
2 und 3 zulissig sind und die nach Artikel 13 Absétze 1 und 2 erforderlichen
Mittel, die fiir die vorherige Zustimmung zur Verwendung der elektronischen

Ubermittlung im Rahmen ihres nationalen Rechts zur Verfiigung stehen;

die Personen oder Berufsgruppen, die gegebenenfalls rechtlich verpflichtet
sind, die Zustellung von Schriftstiicken durch elektronische Ubermittlung oder
andere Arten des elektronischen Schriftverkehrs geméf Artikel 13 Absétze 1

und 2 zu akzeptieren;

die Gerichtsgebiihren, die fiir das européische Verfahren fiir geringfiigige For-
derungen erhoben werden oder wie sie berechnet werden und welche Zah-

lungsweise gemal3 Artikel 15a anerkannt wird;

jegliche Rechtsmittel, die im Sinne des Artikels 17 nach ithrem Verfahrensrecht
eingelegt werden kdnnen, innerhalb welchen Zeitraums diese Rechtsmittel

einzulegen sind und die fiir diese Rechtsmittel zustindigen Gerichte;

die Verfahren fiir die Beantragung einer Uberpriifung gemiB Artikel 18 und
die Gerichte, die fiir eine derartige Uberpriifung zustindig sind;

die Sprachen, die sie nach Artikel 21a Absatz 1 zulassen und

die Behorden, die fiir die Vollstreckung und die Behorden, die fiir die Zwecke
der Anwendung des Artikels 23 zustdndig sind.

PE-CONS 40/15

AMM/ic 25
DGD 2 DE



Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission iiber alle spiteren Anderungen die-

ser Angaben.

(2) Die Kommission macht die nach Absatz 1 mitgeteilten Angaben auf geeignete

Weise, beispielsweise iiber das Europiische Justizportal, 6ffentlich zugianglich."
17. Artikel 26 erhélt folgende Fassung:

"Artikel 26
Anderung der Anhéinge

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemél Artikel 27 in Bezug auf die

Anderung der Anhiinge I bis IV delegierte Rechtsakte zu erlassen."
18. Artikel 27 erhilt folgende Fassung:

"Artikel 27
Austibung der Befugnisiibertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in

diesem Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemif Artikel 26 wird der Kommis-

sion auf unbestimmte Zeit ab dem ..." iibertragen.

+

ABI. — Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfiigen.
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3)

“

)

Die Befugnisiibertragung gemil Artikel 26 kann vom Europdischen Parlament oder
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss liber den Widerruf beendet die
Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach
seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europédischen Union oder zu einem im
Beschluss iiber den Widerruf angegebenen spiteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltig-
keit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss

uber den Widerruf nicht bertihrt.

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlésst, tibermittelt sie ihn

gleichzeitig dem Européischen Parlament und dem Rat.

Ein delegierter Rechtsakt, der gemil3 Artikel 26 erlassen wurde, tritt nur in Kraft,
wenn weder das Europdische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei
Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europiische Parlament und
den Rat Einwénde erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europdische
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Ein-
wiénde erheben werden. Auf Initiative des Europdischen Parlaments oder des Rates

wird diese Frist um zwei Monate verldngert."
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19. Artikel 28 erhilt folgende Fassung:

"Artikel 28
Uberpriifung

(1) Die Kommission legt dem Europdischen Parlament, dem Rat und dem Européischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss bis zum ..." einen Bericht iiber die Anwendung

dieser Verordnung vor, der auch eine Bewertung dahingehend enthélt, ob

a)  eine weitere Anhebung der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Wertgrenze
angemessen ist, um das Ziel dieser Verordnung zu erreichen, ndmlich Biirgern
und kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zur Justiz bei

grenziiberschreitenden Rechtssachen zu erleichtern, und

b) eine Ausweitung des Anwendungsbereichs des europdischen Verfahrens fiir
geringfiigige Forderungen, insbesondere iiber Gehaltsanspriiche, angemessen
ist, um Arbeitnehmern den Zugang zur Justiz bei grenziiberschreitenden
arbeitsrechtlichen Streitigkeiten mit ihrem Arbeitgeber zu erleichtern, wobei
die gesamten Auswirkungen einer solchen Ausweitung zu beriicksichtigten

sind.
Dem Bericht werden gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschlige beigefiigt.

Zu diesem Zweck iibermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission bis zum ...""
Angaben iiber die Anzahl der nach dem europiischen Verfahren fiir geringfiigige
Forderungen gestellten Antrdge sowie iiber die Anzahl der Antrage auf

Vollstreckung von in diesen Verfahren ergangenen Urteilen.

+

ABI. — Bitte das Datum einfiigen: Fiinf Jahre nach Beginn der Geltung dieser Verordnung.
ABI. — Bitte das Datum einfiigen: Vier Jahre nach Beginn der Geltung dieser Verordnung.

++
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(2) Bis zum ..." legt die Kommission dem Europaischen Parlament, dem Rat und dem
Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht iiber die Verbreitung
der Information iiber das europdische Verfahren fiir geringfiigige Forderungen in den
Mitgliedstaaten vor und kann Empfehlungen in Bezug auf die Verbesserung der

Bekanntheit des Verfahrens erarbeiten."

Artikel 2
Die Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 wird wie folgt gedndert:
1. Artikel 7 Absatz 4 erhélt folgende Fassung:

"(4) Der Antragsteller kann in einer Anlage zum Antrag dem Gericht gegeniiber erklédren,
welches der in Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a und b aufgefiihrten Verfahren
gegebenenfalls auf seine Forderung in dem spéteren Zivilverfahren angewendet
werden soll, falls der Antragsgegner Einspruch gegen den Européischen Zah-

lungsbefehl einlegt.

Der Antragsteller kann in der im ersten Unterabsatz vorgesehenen Anlage dem
Gericht gegeniiber auch erkléren, dass er die Uberleitung in ein Zivilverfahren im
Sinne des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a oder Buchstabe b fiir den Fall ablehnt,
dass der Antragsgegner Einspruch einlegt. Dies hindert den Antragsteller nicht daran,
das Gericht zu einem spiteren Zeitpunkt, in jedem Fall aber vor Erlass des

Zahlungsbefehls, hieriiber zu informieren."

+

ABI. — Bitte das Datum einfiigen: Zwei Jahre nach Beginn der Geltung dieser Verordnung.
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2. Artikel 17 erhélt folgende Fassung:

"Artikel 17

Wirkungen der Einlegung eines Einspruchs

(1)  Wird innerhalb der in Artikel 16 Absatz 2 genannten Frist Einspruch eingelegt, so
wird das Verfahren vor den zusténdigen Gerichten des Ursprungsmitgliedstaats wei-
tergefiihrt, es sei denn, der Antragsteller hat ausdriicklich beantragt, das Verfahren in

einem solchen Fall zu beenden. Das Verfahren wird weitergefiihrt geméf den Regeln

a)  desin der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 festgelegten europédischen

Verfahrens flir geringfiigige Forderungen, falls diese anwendbar ist, oder
b)  eines entsprechenden nationalen Zivilverfahrens.

(2) Hat der Antragsteller nicht angegeben, welches der in Absatz 1 Buchstaben a und b
genannten Verfahren auf seine Forderung in dem Verfahren angewandt werden soll,
das sich an die Einlegung eines Einspruchs anschlie3t, oder hat der Antragsteller
beantragt, das europdische Verfahren fiir geringfiigige Forderungen nach der
Verordnung (EG) Nr. 861/2007 auf eine Forderung anzuwenden, die nicht in den
Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 fallt, so wird das Verfahren in
das entsprechende einzelstaatliche Zivilverfahren tibergeleitet, es sei denn, der
Antragsteller hat ausdriicklich beantragt, dass diese Uberleitung nicht vorgenommen

wird.

(3) Hat der Antragsteller seine Forderung im Wege des Europdischen Mahnverfahrens
geltend gemacht, so wird seine Stellung im nachfolgenden Zivilverfahren durch

keine MaBBnahme nach nationalem Recht prijudiziert.
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(4) Die Uberleitung in ein Zivilverfahren im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a und b

erfolgt nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats.

(5) Dem Antragsteller wird mitgeteilt, ob der Antragsgegner Einspruch eingelegt hat und

ob das Verfahren als Zivilverfahren im Sinne des Absatzes 1 weitergefiihrt wird."
3. Artikel 25 Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

"(1) Sind in einem Mitgliedstaat die Gerichtsgebiihren fiir Zivilverfahren im Sinne des
Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a beziehungsweise Buchstabe b genauso hoch oder
hoher als die Gerichtsgebiihren fiir das Europdische Mahnverfahren, so diirfen die
Gerichtsgebiihren fiir ein Europdisches Mahnverfahren und das sich daran im Falle
eines Einspruchs gemal Artikel 17 Absatz 1 anschlieende Zivilverfahren insgesamt
nicht hoher sein als die Gebiihren fiir solche Verfahren ohne vorausgehendes

Européisches Mahnverfahren in diesem Mitgliedstaat.

Fiir Zivilverfahren, die sich im Falle eines Einspruchs gemal Artikel 17 Absatz 1
Buchstabe a beziehungsweise Buchstabe b anschlieflen, diirfen in einem Mitglied-
staat keine zusétzlichen Gerichtsgebiihren erhoben werden, wenn die Gerichts-
gebiihren fiir diese Art von Verfahren in diesem Mitgliedstaat niedriger sind als die

Gerichtsgebiihren fiir das Europédische Mahnverfahren."
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4. Artikel 30 erhélt folgende Fassung:

"Artikel 30
Anderung der Anhéinge

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemif Artikel 31 in Bezug auf die Ande-

rung der Anhénge I bis VII delegierte Rechtsakte zu erlassen."
5. Artikel 31 erhilt folgende Fassung:

"Artikel 31
Austibung der Befugnisiibertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in

diesem Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte geméf Artikel 30 wird der Kom-

mission auf unbestimmte Zeit ab dem ..." {ibertragen.

(3) Die Befugnisiibertragung gemif Artikel 30 kann vom Europédischen Parlament oder
vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss liber den Widerruf beendet die
Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach
seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europédischen Union oder zu einem im
Beschluss iiber den Widerruf angegebenen spiteren Zeitpunkt wirksam. Die
Giiltigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem

Beschluss tiber den Widerruf nicht beriihrt.

+

ABI. — Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfiigen.
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(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, iibermittelt sie ihn

gleichzeitig dem Européischen Parlament und dem Rat.

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemal3 Artikel 30 erlassen wurde, tritt nur in Kraft,
wenn weder das Europdische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei
Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Européische Parlament und
den Rat Einwénde erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Européische
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine
Einwénde erheben werden. Auf Initiative des Europdischen Parlaments oder des

Rates wird diese Frist um zwei Monate verldngert."

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der

Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem ...", mit Ausnahme des Artikels 1 Nummer 16 zur Anderung des Artikels 25 der
Verordnung (EG) Nr. 861/2007, der ab dem ... gilt.

+

ABI. — Bitte das Datum einfiigen: 18 Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung.
ABI. — Bitte das Datum einfiigen: 12 nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung.

++
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt geméB den Vertragen unmittelbar in

den Mitgliedstaaten.

Geschehen zu ... am

Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdsident
PE-CONS 40/15 AMM/ic 34
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	Um den Beklagten besser zu schützen, sollten die in der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 vorgesehenen Standardformblätter darüber aufklären, welche Folgen der Beklagte zu erwarten hat, wenn er die Forderung nicht bestreitet oder einer Ladung zu einer münd...
	"Artikel 2  Anwendungsbereich
	(1) Diese Verordnung gilt in Zivil- und Handelssachen für grenzüberschreitende Rechtssachen im Sinne des Artikels 3, ohne dass es auf die Art der Gerichtsbarkeit ankommt, wenn der Streitwert der Klage ohne Zinsen, Kosten und Auslagen zum Zeitpunkt de...
	(2) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden auf:
	a) den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit sowie die gesetzliche Vertretung von natürlichen Personen,
	b) die ehelichen Güterstände oder Güterstände aufgrund von Verhältnissen, die nach dem auf diese Verhältnisse anzuwendenden Recht mit der Ehe vergleichbare Wirkungen entfalten,
	c) Unterhaltspflichten, die auf einem Familien-, Verwandtschafts- oder eherechtlichen Verhältnis oder auf Schwägerschaft beruhen,
	d) das Testaments- und Erbrecht, einschließlich Unterhaltspflichten, die mit dem Tod entstehen,
	e) Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren,
	f) die soziale Sicherheit,
	g) die Schiedsgerichtsbarkeit,
	h) das Arbeitsrecht,
	i) die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen, mit Ausnahme von Klagen wegen Geldforderungen, oder
	j) die Verletzung der Privatsphäre oder der Persönlichkeitsrechte, einschließlich der Verletzung der Ehre."

	"(2) Der Wohnsitz bestimmt sich nach den Artikeln 62 und 63 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates(.
	(3) Maßgeblicher Zeitpunkt zur Feststellung, ob eine grenzüberschreitende Rechtssache vorliegt, ist der Tag, an dem das Klageformblatt bei dem zuständigen Gericht eingeht.
	_________________
	( Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. L 351 vom 20.12.2012, S. 1)."
	a) In Absatz 4 Unterabsatz 2 wird folgender Satz angefügt:
	"Das Gericht setzt den Kläger von der Zurück- bzw. Abweisung in Kenntnis und teilt ihm mit, ob ein Rechtsmittel gegen die Zurück- bzw. Abweisung zur Verfügung steht."

	b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:
	"(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass das Klageformblatt A bei allen Gerichten, bei denen das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen eingeleitet werden kann, erhältlich und über die einschlägigen nationalen Internetseiten zugänglic...

	"(1) Das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen wird schriftlich durchgeführt.
	(2) Das Gericht hält eine mündliche Verhandlung nur dann ab, wenn es der Auffassung ist, dass es auf der Grundlage der schriftlichen Beweismittel kein Urteil fällen kann, oder wenn eine der Parteien einen entsprechenden Antrag stellt. Das Gericht kann...
	"Artikel 8  Mündliche Verhandlung
	(1) Wird gemäß Artikel 5 Absatz 2 eine mündliche Verhandlung für erforderlich gehalten, so werden hierfür dem Gericht zur Verfügung stehende geeignete Mittel der Fernkommunikationstechnologie wie etwa die Video- oder Telekonferenz genutzt, es sei den...
	Hat die anzuhörende Person ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat des angerufenen Gerichts, so wird die Teilnahme dieser Person an einer mündlichen Verhandlung per Videokonferenz, per Tel...

	(2) Eine Partei, die geladen wurde, bei einer mündlichen Verhandlung persönlich anwesend zu sein, kann, sofern derartige Mittel dem Gericht zur Verfügung stehen, die Nutzung von Mitteln der Fernkommunikationstechnologie mit der Begründung beantragen,...
	(3) Eine Partei, die geladen wurde, unter Verwendung eines Mittels der Fernkommunikationstechnologie  an einer mündlichen Verhandlung teilzunehmen, kann ihre persönliche Anwesenheit bei der Verhandlung beantragen. Mit Klageformblatt A und Antwortfor...
	(4) Gegen die Entscheidung des Gerichts über einen Antrag gemäß den Absätzen 2 und 3 ist ohne Anfechtung des Urteils selbst kein gesondertes Rechtsmittel zulässig.
	_________________
	( Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen (ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 1)."
	"Artikel 9 Beweisaufnahme
	(1) Das Gericht bestimmt die Beweismittel und den Umfang der Beweisaufnahme, die im Rahmen der für die Zulässigkeit von Beweisen geltenden Bestimmungen für sein Urteil erforderlich sind. Es wählt die einfachste und am wenigsten aufwendige Art der Bewe...
	(2) Das Gericht kann die Beweisaufnahme mittels schriftlicher Aussagen von Zeugen oder Sachverständigen oder schriftlicher Parteivernehmung zulassen.
	(3) Ist eine Person im Rahmen der Beweisaufnahme anzuhören, so findet die Anhörung nach Maßgabe des Artikels 8 statt.
	(4) Das Gericht darf Sachverständigenbeweise oder mündliche Aussagen nur dann zulassen, wenn es nicht möglich ist, aufgrund anderer Beweismittel ein Urteil zu fällen."
	"Artikel 11 Hilfestellung für die Parteien
	(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass es den Parteien möglich ist, sowohl praktische Hilfestellung beim Ausfüllen der Formblätter als auch allgemeine Informationen über den Anwendungsbereich des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderung...
	(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Angaben zu den Behörden oder Organisationen, die im Sinne des Absatzes 1 Hilfestellung geben können, bei allen Gerichten, bei denen das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen eingeleitet werden...
	"Artikel 13 Zustellung von Schriftstücken und sonstiger Schriftverkehr
	(1) Die in Artikel 5 Absätze 2 und 6 genannten Schriftstücke und gemäß Artikel 7 ergangene Urteile werden wie folgt zugestellt:
	a) durch Postdienste oder
	b) durch elektronische Übermittlung,
	i) wenn die Mittel hierfür technisch verfügbar und gemäß den Verfahrensvorschriften des Mitgliedstaats zulässig sind, in dem das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen durchgeführt wird, sowie wenn die Partei, der Schriftstücke zuzustelle...
	ii) wenn die Partei, der Schriftstücke zuzustellen sind, der Zustellung durch elektronische Übermittlung vorher ausdrücklich zugestimmt hat oder wenn sie nach den Verfahrensvorschriften des Mitgliedstaats, in dem jene Partei ihren Wohnsitz oder gewöhn...

	Die Zustellung wird durch eine Empfangsbestätigung, aus der das Datum des Empfangs hervorgeht, nachgewiesen.

	(2) Der gesamte nicht in Absatz 1 genannte Schriftverkehr zwischen dem Gericht und den Parteien oder anderen an dem Verfahren beteiligten Personen erfolgt durch elektronische Übermittlung mit Empfangsbestätigung, wenn die Mittel hierfür technisch ver...
	(3) Neben anderen Mitteln, die nach den Verfahrensvorschriften der Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen und mit denen die nach den Absätzen 1 und 2 erforderliche vorherige Zustimmung zur Verwendung der elektronischen Übermittlung zum Ausdruck gebracht...
	(4) Ist eine Zustellung gemäß Absatz 1 nicht möglich, so kann die Zustellung auf eine der Arten bewirkt werden, die in den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 festgelegt sind.
	Ist eine Übermittlung des Schriftverkehrs nach Maßgabe des Absatzes 2 nicht möglich oder in Anbetracht der besonderen Umstände des Falles nicht angezeigt, so kann jede sonstige Art der Übermittlung genutzt werden, die nach dem Recht des Mitgliedstaat...

	"Artikel 15a Gerichtsgebühren und Zahlungsmethoden
	(1) Die in einem Mitgliedstaat für das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen erhobenen Gerichtsgebühren dürfen nicht unverhältnismäßig hoch sein und die Gerichtsgebühren, die in dem betreffenden Mitgliedstaat für nationale vereinfachte ...
	(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Parteien die Gerichtsgebühren mittels Fernzahlungsmöglichkeiten begleichen können, mit deren Hilfe sie die Zahlung auch aus einem anderen als dem Mitgliedstaat vornehmen können, in dem das Gericht seine...
	a) Banküberweisung,
	b) Zahlung mit Kredit- oder Debitkarte oder
	c) Einzug mittels Lastschrift vom Bankkonto des Klägers."

	"(2) Die Artikel 15a und 16 gelten auch für das Rechtsmittelverfahren."
	"Artikel 18 Überprüfung des Urteils in Ausnahmefällen
	(1) Der Beklagte, der sich auf das Verfahren nicht eingelassen hat, ist berechtigt, beim zuständigen Gericht des Mitgliedstaats, in dem das Urteil im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen ergangen ist, eine Überprüfung des Urteils zu bea...
	a) ihm das Klageformblatt oder im Falle einer mündlichen Verhandlung die Ladung zu dieser Verhandlung nicht so rechtzeitig und in einer Weise zugestellt worden ist, dass er Vorkehrungen für seine Verteidigung hätte treffen können, oder
	b) er aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund außergewöhnlicher Umstände ohne eigenes Verschulden daran gehindert war, das Bestehen der Forderung zu bestreiten,
	es sei denn, der Beklagte hat gegen das Urteil kein Rechtsmittel eingelegt, obwohl er die Möglichkeit dazu hatte.

	(2) Die Frist für den Antrag auf Überprüfung des Urteils beträgt 30 Tage. Sie beginnt mit dem Tag, an dem der Beklagte vom Inhalt des Urteils tatsächlich Kenntnis genommen hat und in der Lage war, entsprechend tätig zu werden, spätestens aber mit dem ...
	(3) Weist das Gericht den Antrag auf Überprüfung nach Absatz 1 mit der Begründung zurück, dass keine der Voraussetzungen für eine Überprüfung nach jenem Absatz erfüllt ist, bleibt das Urteil in Kraft.
	Entscheidet das Gericht, dass eine Überprüfung aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe gerechtfertigt ist, so ist das im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen ergangene Urteil nichtig. Der Kläger verliert jedoch nicht die Vorteile, di...

	"(2) Auf Antrag einer Partei fertigt das Gericht ohne zusätzliche Kosten unter Verwendung des in Anhang IV vorgegebenen Formblatts D eine Bestätigung zu einem im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen ergangenen Urteil aus. Auf Antrag st...
	"b) die Bestätigung im Sinne des Artikels 20 Absatz 2 sowie, falls erforderlich, ihre Übersetzung in die Amtssprache des Vollstreckungsmitgliedstaats oder – falls es in diesem Mitgliedstaat mehrere Amtssprachen gibt – nach Maßgabe der Rechtsvorschrif...
	"Artikel 21a Sprache der Bestätigung
	(1) Jeder Mitgliedstaat kann angeben, welche Amtssprache oder Amtssprachen der Organe der Union er neben seiner oder seinen eigenen für die Bestätigung nach Artikel 20 Absatz 2 zulässt.
	(2) Jede Übersetzung von Informationen über den Inhalt des Urteils, die in einer Bestätigung nach Artikel 20 Absatz 2 erteilt werden, ist von einer Person vorzunehmen, die zur Anfertigung von Übersetzungen in einem der Mitgliedstaaten befugt ist."
	"Artikel 23a Gerichtliche Vergleiche
	Ein im Laufe eines europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen von einem Gericht gebilligter oder vor einem Gericht geschlossener gerichtlicher Vergleich, der in dem Mitgliedstaat, in dem das Verfahren durchgeführt wurde, vollstreckbar ist, w...
	Die Bestimmungen des Kapitels III gelten entsprechend für gerichtliche Vergleiche."
	"Artikel 25  Von den Mitgliedstaaten bereitzustellende Informationen
	(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum …6F+ Folgendes mit:
	a) die Gerichte, die für den Erlass von Urteilen im europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen zuständig sind;
	b) die Kommunikationsmittel, die für die Zwecke des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen zulässig sind und den Gerichten nach Artikel 4 Absatz 1 zur Verfügung stehen;
	c) die Behörden oder Organisationen, die für die Erteilung praktischer Hilfe nach Artikel 11 zuständig sind;
	d) die elektronischen Zustellungs- und Kommunikationsmittel, die technisch verfügbar und nach ihren Verfahrensvorschriften gemäß Artikel 13 Absätze 1, 2 und 3 zulässig sind und die nach Artikel 13 Absätze 1 und 2 erforderlichen Mittel, die für die vor...
	e) die Personen oder Berufsgruppen, die gegebenenfalls rechtlich verpflichtet sind, die Zustellung von Schriftstücken durch elektronische Übermittlung oder andere Arten des elektronischen Schriftverkehrs gemäß Artikel 13 Absätze 1 und 2 zu akzeptieren;
	f) die Gerichtsgebühren, die für das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen erhoben werden oder wie sie berechnet werden und welche Zahlungsweise gemäß Artikel 15a anerkannt wird;
	g) jegliche Rechtsmittel, die im Sinne des Artikels 17 nach ihrem Verfahrensrecht eingelegt werden können, innerhalb welchen Zeitraums diese Rechtsmittel einzulegen sind und die für diese Rechtsmittel zuständigen Gerichte;
	h) die Verfahren für die Beantragung einer Überprüfung gemäß Artikel 18 und die Gerichte, die für eine derartige Überprüfung zuständig sind;
	i) die Sprachen, die sie nach Artikel 21a Absatz 1 zulassen und
	j) die Behörden, die für die Vollstreckung und die Behörden, die für die Zwecke der Anwendung des Artikels 23 zuständig sind.
	Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über alle späteren Änderungen dieser Angaben.

	(2) Die Kommission macht die nach Absatz 1 mitgeteilten Angaben auf geeignete Weise, beispielsweise über das Europäische Justizportal, öffentlich zugänglich."
	"Artikel 26 Änderung der Anhänge
	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 27 in Bezug auf die Änderung der Anhänge I bis IV delegierte Rechtsakte zu erlassen."
	"Artikel 27 Ausübung der Befugnisübertragung
	(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.
	(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 26 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem ...7F+ übertragen.
	(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 26 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Ve...
	(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.
	(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 26 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den R...
	"Artikel 28  Überprüfung
	(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss bis zum …8F+ einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor, der auch eine Bewertung dahingehend enthält, ob
	a) eine weitere Anhebung der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Wertgrenze angemessen ist, um das Ziel dieser Verordnung zu erreichen, nämlich Bürgern und kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zur Justiz bei grenzüberschreitenden Rechtssachen zu e...
	b) eine Ausweitung des Anwendungsbereichs des europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen, insbesondere über Gehaltsansprüche, angemessen ist, um Arbeitnehmern den Zugang zur Justiz bei grenzüberschreitenden arbeitsrechtlichen Streitigkeiten...
	Dem Bericht werden gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge beigefügt.
	Zu diesem Zweck übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission bis zum ...9F(( Angaben über die Anzahl der nach dem europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen gestellten Anträge sowie über die Anzahl der Anträge auf Vollstreckung von in diese...

	(2) Bis zum ...10F+ legt die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht über die Verbreitung der Information über das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen in den Mi...
	"(4) Der Antragsteller kann in einer Anlage zum Antrag dem Gericht gegenüber erklären, welches der in Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a und b aufgeführten Verfahren gegebenenfalls auf seine Forderung in dem späteren Zivilverfahren angewendet werden ...
	Der Antragsteller kann in der im ersten Unterabsatz vorgesehenen Anlage dem Gericht gegenüber auch erklären, dass er die Überleitung in ein Zivilverfahren im Sinne des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a oder Buchstabe b für den Fall ablehnt, dass der An...

	"Artikel 17 Wirkungen der Einlegung eines Einspruchs
	(1) Wird innerhalb der in Artikel 16 Absatz 2 genannten Frist Einspruch eingelegt, so wird das Verfahren vor den zuständigen Gerichten des Ursprungsmitgliedstaats weitergeführt, es sei denn, der Antragsteller hat ausdrücklich beantragt, das Verfahren...
	a) des in der Verordnung (EG) Nr. 861/2007 festgelegten europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen, falls diese anwendbar ist, oder
	b) eines entsprechenden nationalen Zivilverfahrens.

	(2) Hat der Antragsteller nicht angegeben, welches der in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Verfahren auf seine Forderung in dem Verfahren angewandt werden soll, das sich an die Einlegung eines Einspruchs anschließt, oder hat der Antragsteller be...
	(3) Hat der Antragsteller seine Forderung im Wege des Europäischen Mahnverfahrens geltend gemacht, so wird seine Stellung im nachfolgenden Zivilverfahren durch keine Maßnahme nach nationalem Recht präjudiziert.
	(4) Die Überleitung in ein Zivilverfahren im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a und b erfolgt nach dem Recht des Ursprungsmitgliedstaats.
	(5) Dem Antragsteller wird mitgeteilt, ob der Antragsgegner Einspruch eingelegt hat und ob das Verfahren als Zivilverfahren im Sinne des Absatzes 1 weitergeführt wird."
	"(1) Sind in einem Mitgliedstaat die Gerichtsgebühren für Zivilverfahren im Sinne des Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a beziehungsweise Buchstabe b genauso hoch oder höher als die Gerichtsgebühren für das Europäische Mahnverfahren, so dürfen die Gerich...
	Für Zivilverfahren, die sich im Falle eines Einspruchs gemäß Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a beziehungsweise Buchstabe b anschließen, dürfen in einem Mitgliedstaat keine zusätzlichen Gerichtsgebühren erhoben werden, wenn die Gerichtsgebühren für die...

	"Artikel 30 Änderung der Anhänge
	Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 31 in Bezug auf die Änderung der Anhänge I bis VII delegierte Rechtsakte zu erlassen."
	"Artikel 31 Ausübung der Befugnisübertragung
	(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.
	(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 30 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem ...11F+ übertragen.
	(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 30 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Ver...
	(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.
	(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 30 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den ...

